
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

LUFTFAHRTAMT DER BUNDESWEHR

Geneh m i g u n g als Luftfah rtbetrie b fü r Luftfah rze u ge/Luftfah rtge rät de r
Bundeswehr

Nr. : LufABw-LTB-O 55-17

Das Luftfahrtamt der Bundeswehr (LufABw) genehmigt nach $ 30 Abs. 1 des
Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) in Verbindung mit Nr.209 der Zentralvorschrift der
Bundeswehr 41 -152510-8901 die Firma

SWI FT Gesel lschaft fü r Messwerte rfass u ngs'Systeme m bH
Am Dieburger Berg 18

D-64354 Reinheim

gemäß dem in der Anlage aufgeführten Umfang als Luftfahrtbetrieb zur Bearbeitung
von Luftfahrzeugen und Luftfahrtgerät der Bundeswehr.

Sie ist befähigt, Luftfahrtgerät der Bundeswehr, wie in der Anlage aufgeführt, nach

den gültigen Vorschriften für die Militärluftfahrt zu entwickeln, herzustellen und

instand zu halten sowie dessen Lufttüchtigkeit herzustellen. Der Betrieb unterhält ein

fü r Luftfah rtgerät der Bu ndesweh r geeig netes Q ual itätsmanagementsystem.

Diese Genehmigung ergeht nach erfolgter Prüfung des Betriebes und setzt eine
weitere laufende Überwachung des Betriebes voraus. Grundlage für die Prüfung und

laufende Übenruachung sind die geltenden Vorschriften und die produkt- und

leistungsbezogenen Qualitätssicherungsforderungen gemäß Anlage.

Die Genehmigung wird eingeschränkt, ausgesetzt oder widerrufen, wenn das
eingerichtete Qualitätsmanagementsystem nicht angewendet wird und/oder die
festgestellte Qualitäts- und Leistungsfähigkeit nicht aufrechterhalten bleibt.
Anderungen der Systemdokumentation bedürfen der vorherigen Zustimmung
LufABw.

Mit dieser Genehmigung werden alle bisherigen Genehmigungen mit gleichem oder
ähnlichem I nhalt unwirksam.

chtemann, LTRD|TKöln, den 21.11.2017


